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1 EINLEITUNG 
Der Rat der Gemeinde Niederzier hat in seiner Sitzung am 15.12.2022 den Satzungsbeschluss für den 
Bebauungsplan Nr. G6 im Ortsteil Selhausen „Erweiterung Dorfstraße“ gefasst. Im Sinne des § 10 Abs. 
3 Satz 1 BauGB wurde der Satzungsbeschluss am 08.08.2023 ortsüblich bekannt gemacht. Mit der 
Bekanntmachung ist der Bebauungsplan in Kraft getreten. 

Dem in Kraft getretenen Bebauungsplan ist gemäß § 10a Abs. 1 BauGB eine zusammenfassende Er-
klärung beizufügen. Diese enthält Angaben über die Art und Weise, wie die Umweltbelange und die 
Ergebnisse der Öffentlichkeits- und Behördenbeteiligung, die in dem Bebauungsplan berücksichtigt 
wurden und über die Gründe, aus denen der Plan nach Abwägung mit den geprüften, in Betracht 
kommenden anderweitigen Planungsmöglichkeiten gewählt wurde. 

2 ERFORDERLICHKEIT DER PLANUNG 
Die Gemeinde Niederzier ist durch ein stetiges Bevölkerungswachstum gekennzeichnet. Gemäß den 
gemeindeeigenen Zählungen des Einwohnermeldeamtes ist ein leichtes, jedoch kontinuierliches Be-
völkerungswachstum ab dem Jahr 2011 zu verzeichnen. Während 2011 insgesamt 13.359 Menschen 
ihren Hauptwohnsitz in der Gemeinde angemeldet hatten, waren es zum 31.12.2020 insgesamt 13.455 
Menschen. Dieser Trend wird durch die Zählungen von IT.NRW bestätigt. Gemäß dieser Quelle stieg 
die Zahl der Einwohner von 13.672 im Jahr 2011 auf 14.113 im Jahr 2019 (vgl. (IT.NRW, 2020): 4). Aktuel-
lere Zählungen liegen jeweils nicht vor. 

Die Erhebungen von IT.NRW belegen darüber hinaus, dass dieser Trend nicht auf das natürliche Be-
völkerungswachstum, sondern vorwiegend auf das Wanderungssaldo in der Gemeinde zurückzufüh-
ren ist. Während die natürliche Sterberate im Betrachtungszeitraum von 2015 bis 2019 kontinuierlich 
über der natürlichen Geburtenrate gelegen hat, lag die Zahl der Fortzüge überwiegend unter der Zahl 
der Zuzüge (vgl. (IT.NRW, 2020): 6). 

Nach derzeitigem Kenntnisstand ist davon auszugehen, dass dieses Bevölkerungswachstum langfristig 
anhalten bzw. erheblich zunehmen wird. Zwar gehen die der Gemeinde aktuell zur Verfügung ste-
henden Daten von IT.NRW noch von einem Bevölkerungsrückgang bis zum Jahr 2040 aus (vgl. 
(IT.NRW, 2020): 8), allerdings ist aufgrund der Effekte des Prozesses Region+ mit einem erheblichen 
Bevölkerungszuwachs zu rechnen (Bezirksregierung Köln, 2019). Aktuelle Hochrechnungen der Be-
zirksregierung Köln ergeben für die Gemeinde Niederzier einen Gesamtbedarf an 61 ha zusätzlicher 
Wohn- und Mischbaufläche bis 2040, der aus einem prognostizierten Bevölkerungswachstum resul-
tiert. Der Kreis Düren verfolgt zudem derzeit eine Wachstumsoffensive, durch die im gesamten Kreis 
eine Bevölkerungszunahme von etwa 30.000 Einwohnern bis zum Jahr 2025 angestrebt wird (vgl. 
Kreis Düren, 2018). Besonders vor dem Hintergrund der stetig steigenden Mietspiegel in den umlie-
genden Städten wird ein Anstieg des Wanderungssaldos erwartet. In Niederzier und der direkten Um-
gebung ist aufgrund bedeutender struktureller Veränderungen – insbesondere im Rahmen der Re-
kultivierungsmaßnahmen der Tagebaulandschaften Hambach und Inden – mit einem signifikanten 
Bevölkerungszuwachs der Gesamtgemeinde zu rechnen. Der vorliegend hohe Bedarf an Wohnbau-
flächen kann nicht allein über die im Regionalplan als Allgemeine Siedlungsbereiche dargestellten 
Ortslagen erfolgen, sondern muss auch über die kleineren Ortschaften gedeckt werden. 
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Darüber hinaus besteht in der Gemeinde ein Bedarf an zusätzlichen Unterbringungsmöglichkeiten 
von Flüchtlingen. Insbesondere vor dem Hintergrund des Ukraine-Konflikts könnte sich eine deutli-
che Veränderung der Bestandssituation ergeben. 518 Menschen mit Migrationshintergrund müssen 
derzeit aufgrund einer Wohnsitzauflage innerhalb der Gemeinde Niederzier leben, sodass diese nur 
durch einen Umverteilungsantrag umziehen dürften. Die Wohnsitzauflage gilt für mind. 5 Jahre. Von 
den 518 Personen besitzen 101 die ukrainische Staatsbürgerschaft. Perspektivisch besteht für die Ge-
meinde Niederzier die Pflicht, 38 zusätzliche Asylbewerber aufzunehmen, wobei derzeit bereits wö-
chentlich durchschnittlich 5 Personen aufgenommen werden. Zudem besteht die Verpflichtung, 
noch weitere 171 Personen mit Wohnsitzauflage aufzunehmen. Perspektivisch ist davon auszugehen, 
dass die vorgenannten Zahlen weiter ansteigen werden. 

Bei der Ortschaft Selhausen handelt es sich um die kleinste Ortslage innerhalb der Gemeinde. Sie 
überzeugt daher mit einer ruhigen Wohnlage bei gleichzeitig sehr guter verkehrlicher Anbindung. Die 
Ortschaft verfügt über einen eigenen Bahnhaltepunkt und eine direkte Lage an der B56. Somit eignet 
sich die Ortslage als Wohnstandort insbesondere für junge Familien und Berufspendler. Zudem kann 
durch die sehr gute ÖPNV-Anbindung auch die Mobilität für Menschen ohne eigenes Auto gewähr-
leistet werden, was beispielsweise für Personen in Flüchtlingsunterkünften von enormer Bedeutung 
ist. 

Sinnvolle Planungsalternativen zur Deckung des Wohnbedarfs sowie zur Bereitstellung von sonstigen 
Wohnunterkünften bestehen innerhalb der Ortschaft derzeit nicht. Die im aktuell rechtskräftigen Flä-
chennutzungsplan der Gemeinde dargestellten Bauflächen sind bereits in Anspruch genommen. Es 
finden sich lediglich vereinzelt kleinere Baulücken, die zur Deckung des vorhandenen Bedarfes je-
doch nicht ausreichen. Es handelt sich bei dem geplanten Vorhaben um eine typische Eigenentwick-
lung, da die Plangebietsflächen mit einem Umfang von ca. 1,70, von denen jedoch lediglich etwa 0,8 
ha für die Wohnentwicklung genutzt werden. Somit werden die Wohnnutzungen weniger als 5 % der 
gesamten Siedlungsfläche von Selhausen ausmachen. Die restlichen Flächen des Plangebietes wer-
den als Grünflächen oder Flächen für soziale Zwecke genutzt. Folglich ist von einer bedarfsgerechten 
und moderaten Wohnbauentwicklung innerhalb der Ortslage auszugehen. 

3 BERÜCKSICHTIGTE UMWELTBELANGE 

3.1 Schutzgut Tiere, Pflanzen und biologische Vielfalt 

Durch die Umsetzung des Vorhabens werden die im südlichen Teil vorhandenen Bepflanzungen bis 
auf die Baumreihe im Zentrum des Plangebietes vollständig entfernt. Auch im nördlichen Teil muss 
ein Großteil der vorhandenen Bepflanzungen entfernt werden. Aufgrund des hohen Ausgangswertes 
der Bepflanzung werden diese Eingriffe in Pflanzen selbst als erheblich bewertet. Gleichwohl stellen 
sie ein Habitat für unterschiedliche Tiere dar. Weiterhin ist eine Umwandlung eines Grünlands, auf-
grund des hochwertigen Standorts, mit dem Verdrängen etlicher Destruenten zu rechnen. Diese ste-
hen in einem unmittelbaren Verhältnis zur biologischen Vielfalt und damit zur Förderung eines ge-
sunden Ökosystems. Insofern ist der Eingriff in Bezug auf die biologische Vielfalt als erheblich zu be-
werten. 

In Bezug auf Fortpflanzungs- und Ruhestätten kann es durch mit dem Baustellenbetrieb verbundene 
Schall-, Licht- und Staubimmissionen zur Verdrängung störempfindlicher Arten kommen. Durch die 
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Baufeldräumung können Fortpflanzungs- und Ruhestätten dauerhaft zerstört werden und eine Ver-
letzung und/oder Tötung von Individuen einhergehen. Durch das Vorhandensein des Vorhabens wer-
den alle Arten, die nicht siedlungsangepasst sind, dauerhaft auf dem Plangebiet verdrängt. 

In einer Artenschutzprüfung der Stufe I konnte das Spektrum der zu erwartenden, besonders oder 
streng geschützten Arten auf Feldsperling, Star sowie alle Baumhöhlen- oder spalten bewohnende 
Fledermäuse reduziert werden (Büro für Freiraumplanung D. Liebert, 2021). Im Hinblick auf die mög-
lichen Tierartenvorkommen ist nicht auszuschließen, dass diese beispielsweise durch Baufeldräu-
mungen dauerhaft verdrängt werden. Vor diesem Hintergrund werden die Maßnahmen, die zu be-
rücksichtigen sind, im Kapitel 2.4 des Umweltberichts zusammengefasst. 

3.2 Schutzgut Fläche  

Aufgrund des großen Flächenumfang des geplanten Vorhabens von ca. 1,7 ha und der geringen Vor-
belastung ist vorliegend von einer hohen Empfindlichkeit des Schutzgutes auszugehen. Durch die 
Flächennutzungsplanänderung wird die planungsrechtliche und tatsächliche Nutzung bisheriger 
landwirtschaftlicher Flächen vorbereitet. Der Eingriff in das Schutzgut Fläche ist als erheblich zu be-
werten. Eine Untersuchung möglicher Kompensationsmaßnahmen erfolgt im Kapitel 2.4 des Umwelt-
berichts. 

3.3 Schutzgut Boden 

Im Rahmen der Baumaßnahmen wird die Bodenstruktur durch Versiegelung, Verdichtung, Abtragun-
gen und Aufschüttungen dauerhaft verändert. Insbesondere auf den versiegelten Flächen gehen die 
natürlichen Funktionen verloren. Daher sind die baubedingten Eingriffe in das Schutzgut Boden als 
erheblich zu bewerten und zu kompensieren. Die diesbezüglichen Maßnahmen wurden im Kapitel 2.4 
des Umweltberichts festgelegt. 

Durch den Betrieb von Wohngebieten sind keine erheblichen Bearbeitungen des Bodens oder 
Schadstoffeinträge in diesen zu erwarten. Insofern wird das Vorhandensein des Wohngebietes vo-
raussichtlich zu keinen weiteren, erheblichen Beeinträchtigungen des Schutzguts Boden führen. 

3.4 Schutzgut Wasser 

Im Plangebiet oder dem von der Planung betroffenen Umfeld sind wasserrechtliche Schutzgebiete 
oder oberirdische Gewässer nicht vorhanden. Ferner ist davon auszugehen, dass eine natürliche Ver-
sickerungsfähigkeit in den oberen Bodenschichten nicht gegeben ist. Hierdurch werden planbedingte 
Auswirkungen auf die Qualität und Menge des Grundwassers begrenzt. Die mit von Grundwasser-
schwankungen hervorgerufenen Bodenbewegungen verbundenen Belange können durch allgemein 
geltende bauliche Standards bewältigt werden. Insgesamt ist damit von einer geringen, spezifischen 
Empfindlichkeit des Schutzgutes Wasser auszugehen. 

Aufgrund der geringen Empfindlichkeit werden baubedingte Auswirkungen in Form von Versieglung 
und einer damit verbundenen Reduzierung der Grundwasserneubildungsrate als nicht erheblich er-
achtet. Der Bau und Betrieb von Wohngebieten führen zudem nur in stark eingeschränktem Maße 
zum Einsatz wassergefährdender Stoffe. Damit sind erhebliche Auswirkungen auf das Wasser insge-
samt nicht zu erwarten. 
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3.5 Schutzgut Klima und Luft  

Im Zuge der Planung werden bisher unversiegelte Flächen zumindest teilweise versiegelt. Da versie-
gelte Flächen eine ungünstigere Strahlungsbilanz aufweisen sind diesbezüglich zusätzliche, negative 
klimatische Wirkungen zu erwarten. Durch eine Bebauung der dem Planverfahren zugrundeliegenden 
Flächen werden zudem die Windströmungen beeinflusst. Die geplante Überbauung des Plangebietes 
führt zu einem vollständigen Verlust der Produktionsfähigkeit von Kaltluft. Die Entstehung einer Hit-
zeinsel ist zu erwarten.  

Durch Nutzungen im Rahmen von Wohnbauflächen werden in der Regel keine Emissionen hervorge-
rufen, die sich negativ auf die klimatische oder lufthygienische Situation auswirken. Schadstoffe in 
geringen Mengen sind vorwiegend im Zuge zusätzlicher Verkehre möglich. 

Aufgrund der Lage am Siedlungsrand, der durch eine hinreichende Zahl an unbebauten Freiflächen 
gekennzeichnet ist, die weiterhin als Kaltluftentstehungsgebiete dienen können, wird eine planbe-
dingte, unverträgliche Veränderung des lokalen Klimas nicht erwartet. Die von Wohnvorhaben aus-
gehenden Mengen an Luftschadstoffen sind gering. Insgesamt werden die planbedingten Auswirkun-
gen auf die Schutzgüter Luft und Klima daher als nicht erheblich bewertet. 

3.6 Schutzgut Landschaftsbild 

Eine zu betonende Bedeutung des Plangebietes für das übergeordnete Landschaftsbild besteht 
nicht. Vor diesem Hintergrund ist von einer geringen Empfindlichkeit des Schutzgutes auszugehen. 
Allerdings wird das Plangebiet als Weidegang für die Pferde der Ortschaft genutzt. Somit hat das 
Plangebiet eine gewisse Naherholungsfunktion. Insofern ist der Eingriff in das Schutzgut in Bezug auf 
die Naherholung als erheblich zu bewerten. 

Der spätere Betrieb des Vorhabens lässt keine Besonderheiten, beispielsweise Rauchfahnen erken-
nen, die zu einer maßgeblichen Veränderung des Landschaftsbildes führen. In diesem Zusammen-
hang sind keine weiteren Beeinträchtigungen erkennbar. 

3.7 Schutzgut Mensch  

Bei den angrenzenden Baugebieten handelt es sich um Wohn- und Mischnutzungen. Zudem beste-
hen direkte Anschlussmöglichkeiten an das von Wohngebieten abgewandte Verkehrsnetz. In diesem 
Zusammenhang ist von einer geringen Empfindlichkeit gegenüber den vom Planvorhaben ausgelösten 
Emissionen auszugehen. 

Im Zuge der Planung wurde eine schalltechnische Untersuchung durchgeführt (Büro für Schallschutz, 
Umweltmessungen, Umweltkonzepte Michael Mück, 2021). Diese kommt zu dem Ergebnis, dass die 
Geräusche verursacht durch den öffentlichen Straßenverkehrslärm sowie den Schienenverkehrs-
lärm, die Immissionsgrenzwerte der 16. BImSchV für allgemeine Wohngebiete von 59 dB(A) tags und 
49 dB(A) nachts in allen betrachteten Geschossen im Plangebiet eingehalten werden. Die Orientie-
rungswerte der DIN 18005 von 55 dB(A) tags und 45 dB(A) nachts werden ebenfalls eingehalten. 

Bezüglich des Gewerbelärms ist festzuhalten, dass die Immissionsrichtwerte der TA Lärm für ein all-
gemeines Wohngebiet von 55 dB(A) tags und 40 dB(A) nachts in Summe in allen Geschossen unter-
schritten werden. 

Hinsichtlich des Sportlärms kann es im Tagzeitraum außerhalb sowie in der abendlichen Ruhezeit 
dazu kommen, dass die Immissionsrichtwerte für ein allgemeines Wohngebiet an den nördlichen 
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Fassaden im nordwestlichen Baufenster überschritten werden. Durch entsprechende Beschilde-
rungsmaßnahmen am Bolz- bzw. Spielplatz im nördlichen Teilbereich des Plangebietes, die den Be-
trieb altersmäßig und zeitlich einschränken, können negative Auswirkungen jedoch vermieden wer-
den.  

Für alle Lärmquellen zusammengerechnet ergibt sich analog zur DIN 4109 ein maßgeblicher Außen-
lärmpegel, der einem Lärmpegelbereich III entspricht. Diesbezügliche Festsetzungen wurden in der 
Begründung eingearbeitet. Insofern geht das Lärmschutzgutachten von einer nicht erheblichen Be-
einträchtigung der ausgelösten Immissionen aus.    

Die baubedingten Beeinträchtigungen sind lediglich temporär und daher unerheblich. Der Betrieb 
wird wohngebietstypische Emissionen auslösen und die erzeugten Mehrverkehre werden aufgrund 
der guten Anbindung an das überörtliche Verkehrsnetz ebenfalls keine wesentlichen zusätzlichen 
Belastungen verursachen. Damit werden die Auswirkungen auf schutzwürdige Nutzungen durch plan-
bedingte Emissionen nicht erheblich sein. 

Auch im Plangebiet selbst sind keine Beeinträchtigungen des Menschen aufgrund der umliegenden 
Nutzungen zu erwarten, da das Plangebiet von emissionsarmen Wohnnutzungen umgeben ist. Hier-
von auszunehmen ist der öffentliche Straßenverkehr der Dorfstraße und der Wiesenstraße. Dass die 
hiervon ausgehenden Geräusche zu einer Beeinträchtigung der geplanten Nutzung führen, kann nicht 
pauschal ausgeschlossen werden. Jedoch besteht die Möglichkeit zur Umsetzung diesbezüglicher 
Minderungsmaßnahmen, die im Kapitel 2.4 des Umweltberichts zusammengefasst werden. 

3.8 Schutzgut Kultur- und Sachgüter 

Kulturgüter 

Es sind keine Bodendenkmäler innerhalb des Plangebietes bekannt, ein Vorkommen ist auch nicht 
wahrscheinlich. Eine erhebliche Beeinträchtigung ist damit unwahrscheinlich, kann mangels systema-
tischer Untersuchungen zum Ist-Zustand aber nicht abschließend ausgeschlossen werden. Diesbe-
zügliche Maßnahmen sind auf der nachgelagerten Planungsebene zu verfolgen und werden im Kapitel 
2.4 des Umweltberichts zusammengefasst. 

Visuelle Wechselwirkungen zwischen dem Plangebiet bzw. dem Planvorhaben mit Kulturlandschafts-
bereichen oder Baudenkmälern sind nicht gegeben. Insofern sind planbedingte Konflikte mit Kultur-
gütern nicht erkennbar. 

Sachgüter 

Hinsichtlich der vorhandenen Sachgüter besteht die Empfindlichkeit in der Umwandlung der derzei-
tigen Nutzung. Die landwirtschaftliche Nutzung wird im Zuge der Planung vollständig entfallen. Das 
Plangebiet ist besonders für die geplante Nutzung geeignet und es bestehen keine Standortalterna-
tiven, die zur Umsetzung der Planungsziele geeignet sind. Der westliche und nördliche Teil des Plan-
gebietes grenzt bereits an Wohn- und Mischnutzungen an und eignet sich somit nur noch bedingt für 
landwirtschaftliche Nutzung an. Eine Bewirtschaftung der Flächen ist somit bereits zum jetzigen Zeit-
punkt nur noch bedingt möglich, um die angrenzenden Anwohner nicht erheblich zu stören. Vor die-
sem Hintergrund ist eine Inanspruchnahme der landwirtschaftlichen Flächen vertretbar. Aus diesen 
Gründen ist die Beeinträchtigung durch eine Inanspruchnahme vergleichsweise gering. 
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4 BERÜCKSICHTIGTE ERGEBNISSE DER ÖFFENTLICHKEITS- 
UND BEHÖRDENBETEILIGUNG 
Im Planverfahren wurden die Öffentlichkeit gemäß § 3 Abs. 1 und 2 BauGB sowie § 4a Abs. 3 BauGB 
sowie die Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange gemäß § 4 Abs. 1 und 2 BauGB sowie 
§ 4a Abs. 3 BauGB beteiligt. Nachfolgend wird erläutert, auf welche Art und Weise die Ergebnisse 
dieser Beteiligung in der Planung berücksichtigt wurden. 

4.1 Öffentlichkeitsbeteiligung 

Die Öffentlichkeit wurde innerhalb einer Frühzeitigen Beteiligung gemäß § 3 Abs. 1 BauGB sowie einer 
Offenlage gemäß § 3 Abs. 2 BauGB an dem Verfahren beteiligt.  

MENSCH 

Ein Bürger:in regt an, dass Emissionsschutzmaßnahmen für die direkt an der Dorfstraße angrenzen-
den Grundstücke eingeplant werden, um potenzielle Geräuschkulissebeschwerden durch auf dem 
Spiel- und/oder Bolzplatz spielende Kinder im Vorfeld ausschließen zu können. Die durchgeführte 
schalltechnische Untersuchung hat zum Ergebnis, dass die immissionsrichtwerte für ein allgemeines 
Wohngebiet können an den nördlichen Fassaden im nordwestlichen Baufenster tagsüber und wäh-
rend der abendlichen Ruhezeit überschritten werden. Durch entsprechende Beschilderungsmaß-
nahmen am Bolzplatz, die den Betrieb altersmäßig und zeitlich einschränken, können negative Aus-
wirkungen jedoch vermieden werden. 

TIERE, PFLANZEN UND BIOLOGISCHE VIELFALT 

Zwei Bürger:innen wiesen darauf hin, dass die in dem Gebiet lebenden Holz- und Wildbienen sowie 
die Fledermäuse, Bussarde und Eulen bei der Erstellung der Gutachten berücksichtigt werden soll-
ten. Das Vorkommen planungsrelevanter Arten wurde fachgutachterlich in einer Artenschutzprüfung 
der Stufe 1 untersucht. Der Gutachter kommt zu dem Ergebnis, das planungsrelevante Arten durch 
das Vorhaben betroffen sein könnten. Bei der Durchführung der vorgeschlagenen Maßnahmen tre-
ten die Verbotstatbestände gem. §44 BNatSchG jedoch nicht ein. Die Erforderlichkeit zur Durchfüh-
rung einer ASP 2 wurde nicht festgestellt. 

4.2 Behördenbeteiligung 

Die Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange (TÖB) wurden innerhalb einer Frühzeitigen 
Beteiligung gem. § 4 Abs. 1 BauGB sowie einer Offenlage gem. § 4 Abs. 2 BauGB an dem Verfahren 
beteiligt. Im Rahmen dieser Beteiligung wurden Stellungnahmen bei der Gemeinde eingereicht. Die 
vorgebrachten Belange wurden gem. § 1 Abs. 7 BauGB untereinander und gegeneinander abgewogen. 
Die umweltbezogenen Stellungnahmen werden wie folgt berücksichtigt: 

BODEN 

Die Bezirksregierung Arnsberg regt an, dass die Bergrechte unter dem Plangebiet hingewiesen wer-
den sollen. Es wird ein Hinweis zu den bergbaulichen Verhältnissen in den Bebauungsplan aufgenom-
men. 
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Die Bezirksregierung Arnsberg weist darauf hin, dass die Erlaubnisfelder "Weisweiler" und "Aachen-
Weisweiler" bei der Planung zu berücksichtigen sind. Es wird ein entsprechender Hinweis in den Be-
bauungsplan aufgenommen.  

Die Bezirksregierung Düsseldorf weist darauf hin, dass das Vorhandensein von Kampfmitteln über-
prüft werden soll. Es wird ein entsprechender Hinweis in den Bebauungsplan aufgenommen.  

Der Geologischer Dienst NRW regt an, die Erdbebengefährdung hinzuwiesen. Es wird ein Hinweis zur 
Erdbebengefährdung in den Bebauungsplan aufgenommen.   

Der Geologischer Dienst NRW weist darauf hin, dass der Baugrund objektbezogen zu untersuchen 
und zu bewerten ist. Es wird ein Hinweis zu dem Baugrund in den Bebauungsplan aufgenommen. 

Der Geologische Dienst feststellt, dass der Mutterboden in größtmöglichem Umfang zu erhalten sind. 

Der Bezirksregierung Arnsberg weist darauf hin, dass das Plangebiet von durch Sümpfungsmaßnah-
men des Braunkohlebergbaus bedingten Grundwasserabsenkungen betroffen ist. Es wird ein ent-
sprechender Hinweis in den Bebauungsplan aufgenommen.  

Die RWE Power AG benötigt die Ausweisung von humosen Böden. Es wird ein Hinweis zu den Bau-
grundverhältnissen in den Bebauungsplan aufgenommen und die Planzeichnung um eine Umgren-
zung von Flächen, bei deren Bebauung besondere bauliche Maßnahmen, insbesondere im Grün-
dungsbereich, erforderlich sind, ergänzt.   

TIERE, PFLANZEN UND BIOLOGISCHE VIELFALT 

Der Landwirtschaftskammer NRW wies auf die Anforderungen an Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen 
im Plangebiet hin. Die diesbezüglichen Aussagen wurden in die textlichen Festsetzungen aufgenom-
men. 

Der Kreis Düren weist auf die Sorge um den Erhalt der im Plangebiet befindlichen Baumreihe sowie 
um die Brut- und Rastplätze von Feldsperling und Star hin. Die diesbezüglichen Aussagen wurden in 
den Bebauungsplan aufgenommen.   

Die Landesgemeinschaft Naturschutz und Umwelt Nordheim-Westfallen und der Naturschutzbeirat 
des Kreises Düren regen an, Vorkommen planungsrelevanter Arten fachgutachterlich in einer Arten-
schutzprüfung zu untersuchen. Die diesbezüglichen Aussagen wurden im Kapitel 2.1.1 „Tiere, Pflanzen 
und biologische Vielfalt“ des Umweltberichts aufgenommen.   

Das Unternehmen Pledoc weist auf die Erforderlichkeit der räumlichen Verortung und Beschreibung 
von Ausgleichsmaßnahmen hin. Die diesbezüglichen Aussagen wurden im Kapitel 4.10 „Maßnahmen 
zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Boden, Natur und Landschaft“ des Umweltberichts 
aufgenommen.   

KULTUR- UND SACHGÜTER 

Das LVR- Amt für Bodendenkmalpflege im Rheinland weist darauf hin, dass die Entdeckung von Bo-
dendenkmälern meldepflichtig ist. Es wird ein entsprechender Hinweis in den Bebauungsplan aufge-
nommen. 

WASSER 

Der Erftverband, die Untere Wasserbehörde des Kreis Düren und die RWE Power AG weisen darauf 
hin, dass innerhalb des Plangebietes treten flurnahen Grundwasserstände auf. Es wird ein entspre-
chender Hinweis in den Bebauungsplan aufgenommen.  
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Die Bezirksregierung Köln weist darauf hin, dass zur Sicherung der Grundwasserneubildung die Flä-
chen sind minimal zu versiegeln, um eine lokale Versickerung des Niederschlagswassers weiter zu 
ermöglichen. Die erforderlichen Maßnahmen zur Gewährleistung einen möglichst geringen Versiege-
lungsgrad sind bereits im Bebauungsplan festgesetzt.  

Der Kreis Düren regt an, die Entsorgung von Niederschlagswasser zu berücksichtigen. Außerdem 
weist der Bezirk darauf hin, dass ein Hinweis auf die Grundwasserverhältnisse in den Bebauungsplan 
aufgenommen werden sollte. Die verbindlichen Aussagen zum Thema Niederschlagswasserbeseiti-
gung wurden im Kapitel 2.2.1 „Vermeidung von Emissionen und sachgerechter Umgang mit Abfällen 
und Abwässern“ des Umweltberichts aufgenommen. Es wird außerdem ein Hinweis zu den Grund-
wasserverhältnisse in den Bebauungsplan aufgenommen. 

Der Wasserverband Eifel-Rur gibt Hinweise zur Entwässerung von Niederschlags- und Schmutzwas-
ser. Die diesbezüglichen Aussagen wurden im Kapitel 2.2.1 „Vermeidung von Emissionen und sachge-
rechter Umgang mit Abfällen und Abwässern“ des Umweltberichts aufgenommen.   

5 ANDERWEITIGE PLANUNGSMÖGLICHKEITEN 
Im Rahmen des städtebaulichen Vorentwurfes wurden verschiedene Plankonzeptionen erstellt und 
diskutiert, die hinsichtlich der Dichte und der Bauweise Ähnlichkeiten aufwiesen. Mit dem vorliegen-
den Bebauungsplan wurde diejenige Variante weiterentwickelt, die eine Realisierung der städtebau-
lichen Zielsetzung erwarten lässt und dabei die geringsten Eingriffe in den Naturhaushalt verursacht. 
Aus diesem Grund ist die gewählte Plankonzeption aus Sicht der Gemeinde Niederzier gegenüber 
möglichen Planungsalternativen zu bevorzugen. 
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